Vorrückungsstufe und Mindestgehalt 

· Beginn des Dienstverhältnisses vor dem 1.5.2003, gleichwertige Einstufung (gemäß der Überleitungstabelle § 1 Abs. 1 Übergangsrecht RKVAngEEI)

1. Mit Hilfe der Vorrückungstabelle (gemäß § 2 Abs. 1 Übergangsrecht RKVAngEEI) wird festgestellt, ob bzw. wie viele fixierte Biennien bzw. Vorrückungen zustehen.

2. Angestellte, die laut Vorrückungstabelle noch mindestens ein fixiertes Biennium erhalten sollen, haben vorerst ausschließlich ein individuelles Mindestgehalt (gemäß der Tabelle § 2 Abs. 3 Übergangsrecht RKVAngEEI), welches sich aus der Einstufung vor dem 1.5.2004 ableitet.
3. An jenem Tag, an dem das letzte fixierte Biennium fällig wird, ist die Vorrückungsstufe und somit auch ein Mindestgehalt nach der Mindestgehaltstabelle des Dauerrechtes (gemäß § 15 Abs. 22 RKVAngEEI) feststellbar:

	VG-J am 30.4.2004
	fixierte Biennien
	Vorrückungsstufe ab dem Tag der Fälligkeit des letzten fixierten Bienniums

	1. und 2.
	2 und 4 Jahre 
nach Vorr.-Stichtag 
	=> "nach 2 BG-J"

	nach 2
	2 Jahre 
nach Vorr.-Stichtag 
	=> Vorrückungsstufe "nach 2 BG-J" 

	nach 6
	2 und 4 Jahre 
nach Vorr.-Stichtag 
	=> Vorrückungsstufe "nach 10 BG-J"

	nach 8
	2 Jahre 
nach Vorr.-Stichtag 
	=> Vorrückungsstufe "nach 10 BG-J"4 


4. Bei Angestellten, die nach der Vorrückungstabelle kein fixiertes Biennium erhalten, steht die Vorrückungsstufe bereits am 1.5.2005 fest. 

	VG-J am 30.4.2004
	fixierte Biennien
	Vorrückungsstufe am 1.5.2004

	nach 4
	
	=> "Grundstufe"

	nach 10
	
	=> Vorrückungsstufe "nach 10 BG-J" 


5. Ab jenem Tag, ab dem sich der betreffende Angestellte im Dauerrecht befindet und ihm daher eine Vorrückungsstufe zugeordnet werden kann, ist das Dauerrechts-Mindestgehalt dann heranzuziehen, wenn es höher als das individuelle Mindestgehalt ist.

· Beginn des Dienstverhältnisses im Zeitraum vom 1.5.2003 bis 30.4.2004, gleichwertige Einstufung oder Höherstufung von Angestellten am 1.5.2004

Diese Angestellten sind am 1.5.2004 immer in die Grundstufe der Mindestgehalts-Tabelle des Dauerrechtes einzureihen. Somit ist ein Mindestgehalt nach der Mindestgehaltstabelle des Dauerrechtes (gemäß § 15 Abs. 22 RKVAngEEI) feststellbar. 

Das individuelle Mindestgehalt (gemäß § 2 Abs. 3 Übergangsrecht zu § 15 RKVAngEEI), das sich aus der Einstufung vom 30.4.2004 ergibt, darf jedoch nicht unterschritten werden.
· Am Übergangsdienstzettel ist immer nur ein Mindestgehalt anzugeben:

Wenn noch ein fixiertes Biennium vorgesehen ist => „individuelles Mindestgehalt“.
Wenn kein fixiertes Biennium vorgesehen ist => höherer Wert (entweder „monatliches Mindestgehalt“ gemäß § 15 Abs. 22 RKVAngEEI oder „individuelles Mindestgehalt“ gemäß § 2 Abs. 3 EES-Übergangsrecht). 
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